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2 Grundlagen der amtlichen Uberwachung

2.3 Risikoorientierte Lebensmittelliberwachung

+ die in der Uberwachung titigen Personen bei der Erfiillung ihrer
Aufgabe zu unterstiitzen,

e alle Rdume und Gerite zu benennen,

e Réiume und Behiltnisse zu 6ffnen,

* die amtliche Probenahme zu ermoglichen und
 alle erforderlichen Auskiinfte zu erteilen,

wenn der zustdndige Lebensmitteltierarzt oder -kontrolleur dies
verlangt.

2.3.3 Ablauf einer Betriebsiiberpriifung (Inspektion)

Der zustidndige Lebensmittelkontrolleur oder die zustindige Le-
bensmitteltierdrztin tiberpriift den Lebensmittelbetrieb regelméaBig.
Die Abstinde zwischen den Betriebskontrollen werden nach einer
Risikobeurteilung des Betriebes (siche unten) festgelegt. Die Be-
triebskontrollfrequenzen kdnnen trotz iibereinstimmender Beurtei-
lung in den einzelnen (Bundes-) Landern unterschiedlich sein.

Anlass fiir eine Betriebskontrolle ist der Routinekontrollplan der  Routineverfahren
Behorde aufgrund der nach Risikobeurteilung ermittelten Kontroll-
frequenz fiir ein Kalenderjahr.

Neben dem Routineverfahren sind so genannte ad hoc Kontrollen
aus besonderem Anlass jederzeit moglich, insbesondere

e wenn von der Beh6rde anzunehmen ist, dass die Lebensmittelsi-
cherheit nicht (mehr) gewihrleistet ist z. B.

 aufgrund einer Verbraucherbeschwerde oder
 einer Probenbeanstandung oder
» einer Erkrankung von Verbrauchern durch Lebensmittel,

» wenn der Behorde von anderen Behdrden oder Dritten Hinweise
auf ein Fehlverhalten eines Lebensmittelunternehmers zugehen,

* wenn diese angeordnet werden, z. B. im Nachgang von aufge-
deckten Lebensmittelskandalen verstdrkt alle Betriebe auf ein
bestimmtes Merkmal (Herstellungsverfahren, eingesetzte Zuta-
ten etc.) hin zu kontrollieren.

Dariiber hinaus zdhlen auch Nachbegehungen, die zur Kontrolle der
Erfiillung von Auflagen durchgefiihrt werden, nicht zu den Routine-
inspektionen geméf Kontrollplan.
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Unangekiindigte Routine-
kontrollen

Registrierung und
Zulassung

Durchfiihrung der Routine-
kontrolle

Allgemeine Besichtigung
mit dem Verantwortlichem
im Betrieb

Méngelfeststellungen
immer selbst kurz
notieren!

Merke! Der erste optische
Eindruck zéhlt!

Die Kontrolle wird nicht angekiindigt. Sie ist auBer bei Gefahr im
Verzug stets wihrend der Betriebszeiten des Betriebes in Anwesen-
heit eines Verantwortlichen durchzufiihren.

Alle Betriebe, die Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstiande
oder Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr
bringen, miissen von der zustindigen Lebensmitteliiberwachungs-
behorde registriert oder in bestimmten Féllen auch zugelassen wer-
den. Fiir die Registrierung sind der zustidndigen Lebensmitteliiber-
wachungsbehdrde die Anschrift des Betriebes sowie die Tétigkeit
formlos anzugeben.

Bei der Routinekontrolle eines Betriebes wird in der Regel die Ein-
haltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen tiberpriift.

Bei der Routinetiberpriifung wird vom Lebensmittelkontrolleur

» der Hygienezustand der Produktions- und Lagerrdume (Sauber-
keit, baulicher Zustand),

e der Hygienezustand der Gerite und Ausstattung,

* die Personalhygiene (auch Umkleiderdaume und Toiletten),
* der hygienische Umgang mit den Lebensmitteln,

* InstandhaltungsmafBnahmen durch den Betrieb und

* die Einhaltung der Temperaturanforderungen

iberpriift.

Bei der Uberpriifung werden die Produktions- und Lagerriume
durch den Lebensmittelkontrolleur besichtigt. Der Verantwortliche
im Betrieb sollte den Lebensmittelkontrolleur bei der Begehung al-
ler Radumlichkeiten begleiten.

So konnen festgestellte Mangel sofort gemeinsam in Augenschein
genommen werden und deren Beseitigung besprochen werden.

Auf Verlangen des Kontrolleurs sind alle Produktions- und Lager-
rdume zu Offnen und begehbar zu machen. Geréte und Ausriistun-
gen sind auf Verlangen zu erldutern.

Messgerite, wie z.B. Thermometer, miissen so angebracht sein,
dass sie ohne Hilfsmittel abgelesen werden kdnnen. Automatisch
aufgezeichnete und EDV-gespeicherte Temperaturen koénnen auch
am PC eingesehen werden, miissen aber auf Verlangen auch ausge-
druckt oder kopiert werden.

Die Betriebsumgebung sollte ordentlich und gepflegt sein, dies ist
der erste Eindruck, den Kunden, Lieferanten oder Lebensmittelkon-
trolleure von einem Betrieb gewinnen.
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Die vom Betrieb durchzufiihrenden Eigenkontrollen (nach Artikel
17 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002) sollten dokumentiert wer-
den, da sie sonst gegeniiber einer Kontrolle nicht nachweisbar sind.

Bei einer Betriebskontrolle wird in der Regel auch die Dokumenta-
tion der durchgefiihrten Eigenkontrollen {iberpriift. Dies kann ent-
weder vor der eigentlichen Besichtigung oder direkt im Anschluss
dazu erfolgen. Folgende Unterlagen oder EDV-Aufzeichnungen
miissen auf dem aktuellen Stand chronologisch und ordentlich sor-
tiert bei einer Betriebsiiberpriifung vorgelegt werden konnen:

* Ergebnis der Wareneingangskontrolle,

* Reinigungs- und Desinfektionspldne (kénnen auch an der Wand
des jeweiligen Raumes angebracht sein),

* Aktionsberichte der Schiadlingsbekdmpfungsfirma oder schriftli-
che Nachweise tber die selbst durchgefiihrte Schédlingsbe-
kdmpfung,

* Temperaturaufzeichnungen (EDV-gespeicherte Temperaturmes-
sungen miissen auf Verlangen ausgedruckt werden),

* Ergebnisse (Laborbefunde) der Erfolgskontrolle Reinigung und
Desinfektion (Tupferproben),

* Ergebnisse (Laborbefunde) der Trinkwasseruntersuchungen,

* Untersuchungsergebnisse von eigenen Produkten (Laborbe-
funde),

* Gesundheitsbescheinigungen der Mitarbeiter,

* Nachweise iiber die Schulung der Mitarbeiter (Schulungsproto-
kolle) und

* Meldeverpflichtung der Mitarbeiter bei bestimmten Krankhei-
ten.

Es empfiehlt sich, festgestellte Mingel bei der Uberpriifung der Do-
kumente gleichfalls zu notieren.

Im Anschluss an die Betriebsbegehung sollten eventuell festge-
stellte Méngel zusammenfassend vom Lebensmittelkontrolleur mit
dem Unternehmer besprochen werden. Die Méngel werden in ei-
nem Betriebsiiberpriifungsprotokoll aufgelistet, von dem der Be-
triebsverantwortliche eine Durchschrift erhilt. Das Betriebsbesich-
tigungsprotokoll der Lebensmitteliiberwachungsbehorde sollte im
Betrieb abgeheftet werden.

Unhaltbare (schwere, ausgepriagte) Mangel werden zur Beweissi-
cherung ggf. auch fotografiert.

Nachweise liber Eigen-
kontrollen

Kontrolle der Kontrolle
zunachst als Dokumen-
tenpriifung

Protokoll ist Pflicht

Beweisaufnahme mit Foto
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Fristen beachten!

Behérden bei der Planung
von BaumaBnahmen
beteiligen

Betriebsstopp bei Gefahr
im Verzug

Ablauf einer
Anlassbezogenen
Betriebsiiberpriifung

Bei Gefahr im Verzug auch
mit Polizei

Auch Probenahmen sind
méglich

Fiir die Beseitigung der Mingel werden Fristen festgelegt. Als
Faustregel fiir die Méngelbeseitigung kann gelten:

* hygienische Méngel (z. B. Personalhygiene): sofort abstellen

e Dbauliche Mingel: innerhalb von 4 Wochen oder nach Absprache
mit dem zustidndigen Lebensmittelkontrolleur.

Sofern Fristen zur Mingelbeseitigung festgelegt wurden, wird
nach Ablauf der Frist eine Nachkontrolle durchgefiihrt. Diese
kann unangekiindigt oder nach Terminvereinbarung durchgefiihrt
werden.

Werden insbesondere nach Beanstandungen oder zur Modernisie-
rung/Erweiterung eines Betriebes groflere BaumafBnahmen geplant,
sollte die zustindige Lebensmitteliiberwachungsbehdrde unbedingt
von vornherein mit einbezogen werden. Damit erspart man sich
Diskussionen um ggf. nicht korrekte Bauausfiihrungen und damit
Zeit, Geld und Nerven!

Bei unhaltbaren Mingeln kann dem Betrieb die weitere Produktion
bis zur Beseitigung der Mingel untersagt werden. Diese MaBBnahme
muss immer schriftlich unter konkreter Angabe der Griinde mitge-
teilt werden und einen Rechtsbehelthinweis auf die Form und Frist
sowie zustidndige Behdrde fiir einen Widerspruch enthalten.

Bei Betriebsiiberpriifungen, die aufgrund einer Verbraucherbe-
schwerde, Probenbeanstandungen oder Erkrankungen im Zusam-
menhang mit Lebensmitteln durchgefiihrt werden, werden ggf. nur
bestimmte Bereiche des Betriebes liberpriift. Die Entscheidung dar-
tiber, was und in welchem Umfang gepriift wird, liegt allein im Ver-
antwortungsbereich der Behorde. Sie hat diese Entscheidung nach
behordlichem Ermessen in Bezug auf den Anlass angemessen
durchzufiihren.

Im Falle von Gefahr im Verzug im Sinne einer ernsthaften Gesund-
heitsgefihrdung fiir die Verbraucher und/oder Abwehr einer Straftat
kann die Behorde die Besichtigung auch auflerhalb der Geschifts-
zeiten durchfithren und auch auf weitere Rdume oder Unterlagen
etc. ausdehnen. In schweren Fallen kann auch die Polizei und sogar
die Staatsanwaltschaft mit anwesend sein.

Im Ubrigen wird die Besichtigung gleichfalls im Ergebnis protokol-
liert und mit den Betroffenen besprochen. Das weitere Verfahren
lauft ab wie bei einer Routineinspektion.

Die Lebensmittelkontrolleure sind bei jeder Besichtigung berech-
tigt, zur Feststellung oder Bestitigung von Méngeln Proben zu neh-
men und zur Untersuchung einzusenden. Diese Proben rechnen
nicht auf die Routineprobeanzahl nach Probenplan der Lebensmit-
teliibberwachung an.
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Die Routineproben konnen allerdings gleichfalls im Rahmen einer
Betriebsbesichtigung gleich mit entnommen werden. Jede Probe-
nahme ist mit einem Probeentnahmeschein zu belegen.

234 Risikoorientierte Beurteilung von Lebens-
mittelbetrieben zur Festlegung der Kontroll-
haufigkeit

Um Kontrollen auf Risikobasis durchzufiihren, ist zundchst das
Risiko einer Betriebsart allgemein, das spezifische Risiko eines
bestimmten Betriebes und das Risiko der hergestellten bzw. in
den Verkehr gebrachten Produkte (Lebensmittel) anhand be-
stimmter Beurteilungsmerkmale einzustufen.

Dazu ist von den zustidndigen Lebensmittelilberwachungsbehérden
in der Regel zu jedem Betrieb eine Risikobeurteilung durchzufiih-
ren. Aus dem Ergebnis dieser Betriebsbeurteilung kann dann das
Kontrollintervall — wie oft ein bestimmter Betrieb innerhalb eines
Zeitraums tiberpriift wird — abgeleitet werden.

Zur Beurteilung von Lebensmittelbetrieben ist in der Anlage 2 des
1. Anderungsentwurfs der (bundesweit geltenden) Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift Rahmen-Uberwachung (AVV RUDb) ein Mo-
dell zur Risikobeurteilung vorgeschlagen, welches den Anforderun-
gen der Europdischen Gemeinschaft gemd3 der EU-Verordnung
(EG) Nr. 882/2004 entspricht.

Bei der Einstufung in Risikokategorien werden alle Lebensmittel-
Betriebsarten beriicksichtigt, sodass dieses Beurteilungssystem
bei allen Betriebsarten, vom Getrankeeinzelhandel tiber die hand-
werklichen Hersteller, Gastronomie und GrofBkiichen bis zu indu-
striell strukturierten Herstellerbetrieben, eingesetzt werden kann.

Obwohl sich die Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmeniiber-
wachung ausschlieBlich an die fiir die Lebensmitteliiberwachung
zustindigen Behorden richtet, konnen Lebensmittelunternehmer
anhand des Beurteilungsbogens und der Beurteilungskriterien
eine eigenstindige Beurteilung ihres Betriebes vornehmen und
diese mit der Beurteilung durch den Lebensmittelkontrolleur ab-
gleichen.

Individuelle Risikobe-
urteilung des Betriebes

Einheitliche Grundlage
empfohlen

Gleiches Modell fiir alle
Lebensmittelbetriebe

Modell eignet sich auch
zur Selbsteinschétzung/
Kontrolle des Lebensmit-
telbetriebes!

Lesen Sie weiter im Nachschlagewerk "Hygiene in Grof3kiichen"!
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Lesen Sie weiter im Nachschlagewerk "Hygiene in Großküchen"!

http://www.behrs.de/hygiene-in-grosskuchen.html



